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Gesetz über Zuständigkeiten und zur Umsetzung des vereinheitlichten Energieeinsparrechts für 

Gebäude (GEG-Umsetzungsgesetz – GEG-UG NRW) 

Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 17/12424 

Anhörung des Ausschusses für Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen zum 16. April 2021 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

wir bedanken uns für die Möglichkeit, eine Stellungnahme zum oben näher bezeichneten Gesetzentwurf 

abgeben zu können. Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN, der Landesverband Rheinisch-Westfälischer 

Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e.V., vertritt über 108.000 Haus- und Wohnungseigentümer, 

Vermieter sowie Kauf- und Bauwillige in Nordrhein-Westfalen. Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN ist 

nach Haus & Grund Bayern der zweitgrößte Landesverband in der Haus & Grund-Organisation in 

Deutschland. 

 

Zu Ihrem Schreiben vom 11. März 2021 und dem oben näher bezeichneten Gesetzentwurf nehmen wir wie 

folgt Stellung:  

 

Der vorliegende Gesetzesentwurf ist der Umsetzung des Gebäudeenergiegesetzes geschuldet. Hinzu 

kommt die Zusammenführung mit den Ordnungsrecht, mit der die Anwendung vereinfacht werden soll. 

Letztendlich soll die Rechtslage allerdings nicht geändert werden. Die Vollzugspraxis soll fortgeführt werden.  

 

An den 
Präsidenten des Landtages Nordrhein-Westfalen 

Landtag NRW 
Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf  

 
Per E-Mail: anhoerung@landtag.nrw.de 

 

merten
Parlamentspapiere



Das Deutsche Institut für Bautechnik wird weiterhin mit der Aufgabe als Registrierungsstelle betraut. Die 

Zuständigkeiten der unteren und oberen Bauaufsichtsbehörden sowie der Sonderzuständigkeit der 

Bezirksregierung Aachen sollen fortgeführt werden. Hinzu kommen die als Anlagen 1 und 2 angefügten 

Muster, welche die Inhalte der Erfüllungs- und Unternehmer-Erklärungen des GEG vorgeben sollen.  

 

Wir haben mangels wesentlicher Änderungen unsererseits insofern keine Anpassungsempfehlungen.  

  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

  

Haus & Grund RHEINLANDWESTFALEN e.V. 

  
gez.  
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